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DIE AUSUEBUNG DER POLITISCHEN RECHTE DURCH DIE
AUSLANDSCHWEIZER

Aufgrund des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1975
über die politischen Rechte der Auslandschweizer
kann der Auslandschweizer, - darunter sind
selbstverständlich auch die Auslandschweizerinnen zu
verstehen - der das 20. Altersjahr zurückgelegt hat
und bei einer schweizerischen Vertretung im Ausland
immatrikuliert ist, oder im Fürstentum Liechtenstein
wohnt, in eidgenössischen Angelegenheiten stimmen
und wählen sowie eidgenössische Referendumsbegehren

und Volksinitiativen unterzeichnen. Diese
Neuerung trat am 1.Januar
1977 in Kraft.
Wo kann der Auslandschweizer

stimmen oder wählen?
Es gibt viele Auslandschweizer,

die noch nie in der
Schweiz gewohnt haben. Bei
diesen kann nach dem Willen
des Gesetzgebers nur die
Heimatgemeinde in Frage
kommen. Besitzt der
Auslandschweizer indessen
mehrere Heimatorte, kann
er zwischen diesen auswählen.

Zahlreicher sind aber
die Auslandschweizer, die
früher in der Schweiz
gewohnt haben. Diese haben
sogar die Möglichkeit,

zwischen der Heimatgemeinde und einer ihrer früheren
schweizerischen Wohnsitzgemeinden zu wählen. Jene
Gemeinde, für die er sich einmal entscheidet, wird
seine Stimmgemeinde, wo er in das Stimmregister
eingetragen und wo seine Stimme gezählt wird.
Es wird den Schweizerbürgern in Liechtenstein
empfohlen, als Anwesenheitsgemeinde Buchs SG anzugeben,
damit sie ohne Schwierigkeiten die Wahl- und
Stimmunterlagen vor den Wahlen und Abstimmungen erhalten
können. Mit dem Wahl- und Stimmaterial erhalten die
Gemeldeten auch ein entsprechendes Kuvert der
Stimmgemeinde, um die briefliche Stimmabgabe vornehmen zu
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können. Lediglich in der Stimmgemeinde selber, kann
auf Wunsch zu den ordentlichen Oeffnungszeiten an
der Urne direkt abgestimmt werden.
Für die Teilnahme an Eidg. Wahlen und Abstimmungen
ist eine einmalige Anmeldung erforderlich. Die
Anmeldeformulare können beim Schweizer-Verein in
Liechtenstein bezogen werden.

Bei der Abstimmung über die Aenderungen der Bürgerrech
tsregelung in der Bundesverfassung vom 4.12.1983

wurden gesamtschweizerisch 4'073'787 Stimmberechtigte
ermittelt, davon 8 ' 881 Auslandschweizer. Helfen Sie
mit, damit sich die Zahl der Auslandschweizer ver-
grössert, die sich zur Teilnahme an Eidg. Wahlen
und Abstimmungen angemeldet hat.

DIE EINSCHRAENKUNG DER FREMDENPOLIZEILICHEN

BESTIMMUNGEN ZWISCHEN LIECHTENSTEIN UND DER

SCHWEIZ

(Nachstehendes Gespräch mit Günther Matt, Leiter der
liechtensteinischen Eremdenpolizei, wurde am 4.1.1983 im "Liechtensteiner

Vaterland" veröffentlicht)

Die 1981 in Kraft getretene Einschränkung der seit
1963 zwischen Liechtenstein und der Schweiz bestehenden

Ereizügigkeit im Hinblick auf die Wohnsitznahme

gibt auch heute ab und zu Anlass zu Diskussionen.
So besteht bei verschiedenen Leuten offenbar

Unklarheit über die rechtliche Situation der in
Liechtenstein aufgewachsenen Schweizer Bürger, wenn
sie beispielsweise nach einem längeren Aufenthalt
im Ausland wieder nach Liechtenstein zurückkehren
wollen. Wir befragten dazu den Leiter der Eremdenpolizei,

Günther Matt:
"Ich darf vorwegnehmen, dass mir kein Fall bekannt
ist, wonach einem in Liechtenstein aufgewachsenen
Schweizerbürger nach einem Aus landaufenthait die
Rückkehr nach Liechtenstein und die Wohnsitznahme
verweigert wurden. Damit diesbezügliche Härtefälle
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